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Pressemitteilung 
 
Richtig heizen mit Holz  
schont Umwelt, Gesundheit und Ressourcen 
 
Holz wird als Brennstoff immer beliebter. Als nachwachsender Rohstoff spart 

sein Einsatz fossile Brennstoffe und hilft, den Ausstoß von klimaschädlichen 

Treibhausgasen zu mindern. Dennoch belasten die Schadstoffe 

insbesondere aus händisch mit Holz beschickten Öfen und Kaminen die 

Atemluft in unseren Städten. Das betrifft besonders den Feinstaub. In NRW 

gelangen mehr als 2500 Tonnen Feinstaub pro Jahr aus Feststoffheizungen 

und -öfen in die Luft. Daran haben mit Scheitholz handbeschickte Einzelöfen 

maßgeblichen Anteil. Insbesondere bei unsachgemäßem Betrieb der 

Holzöfen entstehen auch vermehrt unerwünschte Stoffe, wie Stickoxide, 

Kohlenmonoxid und Krebs erzeugende Polyzyklische Aromatische 

Kohlenwasserstoffe im Ofenabgas. 

 

Für moderne Scheitholz befeuerte Einzelöfen, die seit dem 01.01.2015 

errichtete wurden, gelten für den Schadstoffausstoß Obergrenzen von 0,125 

Gramm Kohlenmonoxid und 0,04 Gramm  Feinstaub pro Kubikmeter Abgas. 

Viele ältere Modelle können nachgerüstet werden, um die 

Schadstoffobergrenzen wieder einhalten zu können. Mit einem 

Herstellernachweis oder einer Vor-Ort-Messung kann die Einhaltung der 

Grenzwerte bestätigt werden, so dass der Ofen weiter betrieben werden 

kann. Öfen, die nicht mehr nachgerüstet werden können, müssen zu 

bestimmten Stichtagen stillgelegt werden. Anlagen, auf deren Typenschild 

ein Zulassungsdatum vor dem 01.01.1985 verzeichnet ist, dürfen ohne 

Nachrüstung nicht mehr betrieben werden. 

 

Jetzt, zu Beginn der Heizperiode sollte unbedingt geprüft werden, ob der 

Schornstein und das Rauchrohr des Ofens frei sind. Wenn der Kamin länger 
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nicht benutzt wurde, könnte sich beispielsweise ein Vogelnest darin 

befinden. Wenn Abgase nicht ungehindert durch den Schornstein abziehen 

können, dringen sie in den Wohnraum ein und können schwere Vergiftungen 

verursachen. Auch die Dichtungen des Ofens müssen deshalb überprüft 

werden. Die Auskleidung des Feuerraums darf nicht beschädigt sein, damit 

es nicht zu Überhitzungen kommt.  

 

Wenn die Feuerstätte sauber und intakt ist, kommt es darauf an, sie korrekt 

entsprechend der Bedienungsanleitung zu betreiben. Dazu wird 

ausschließlich trockenes, unbehandeltes Holz verwendet. Unter 

ausreichender Luftzufuhr wird das Holz von oben angezündet. So ist das 

Feuer nach kurzer Zeit rauchfrei. Brennt der Ofen optimal, entstehen weniger 

Schadstoffe. 

 

Auch das Wetter spielt eine Rolle. In den Wintermonaten kommt es häufiger 

zu austauscharmen Wetterlagen. Bei diesen – so genannten 

Inversionswetterlagen – befindet sich über der kalten Luft in Bodennähe eine 

wärmere Luftschicht in der Höhe. Das verhindert eine gute 

Luftdurchmischung. Die Schadstoffe, die in Bodennähe entstehen, reichern 

sich an und sorgen für hohe Konzentrationen. Vor allem in Städten tragen 

verkehrsbedingte Emissionen, aber auch Feuerungsanlagen zur 

Schadstoffbelastung bei. Das LANUV empfiehlt deshalb, an solchen Tagen 

auf das zusätzliche Heizen  mit Holz ganz zu verzichten. 

 

Wenn der Schornsteinfeger ins Haus kommt, bringt er immer wieder Rat und 

Informationen mit. Es geht um die Sicherheit der Feuerstätten, aber auch um 

den umweltschonenden Betrieb. Das Landesamt für Natur, Umwelt und 

Verbraucherschutz und der Landesfachverband des 

Schornsteinfegerhandwerks haben deshalb gemeinsam eine Broschüre 

herausgegeben, in der alle wichtigen Informationen rund um das Thema 

Holzfeuerung leicht verständlich dargestellt werden. Verschiedene 

Ofentypen, ihre unterschiedlichen Funktionsweisen sowie geeignete und 

nicht zulässige Brennstoffe werden beschrieben, und natürlich geht es um 
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die richtige Handhabung, die letztlich über den sicheren und sauberen 

Betrieb entscheidet. Hier wird auch erklärt, was Sie tun können, wenn Ihr 

Kamin oder Ofen nicht mehr den gesetzlichen Bestimmungen entspricht.  

 

Download der Broschüre: 
LANUV-Info 29: Richtig Heizen mit Holz 

 

 
Über LANUV: Das Landesamt für Natur, Umwelt und Verbraucherschutz Nordrhein-

Westfalen ist als Landesoberbehörde in den Fachgebieten Naturschutz, technischer 

Umweltschutz für Wasser, Boden und Luft sowie Verbraucherschutz und 

Lebensmittelsicherheit tätig. 

Mehr: lanuv.nrw.de; Folgen Sie @lanuvnrw auf Twitter®! 

https://www.lanuv.nrw.de/landesamt/veroeffentlichungen/publikationen/lanuv-infos?tx_cartproducts_products%5Bproduct%5D=200&cHash=7a81baa49ab4a29c3950ae91cc66f421
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